
 
 
 

Stadtwerke Wesseling GmbH 
 
 
 

Entgeltordnung für das Parkhaus „Rathaus“, Germanusstraße 
 
 
 

§ 1 
PARKHAUSMIETPREIS – PARKDAUER 

 
 
Mit dem Ziehen des Parkcoins an der Parkhauseinfahrt kommt ein Mietvertrag über 
einen Kfz-Einstellplatz zustande, der zu einem Entgeltanspruch (Mietpreis) der 
Stadtwerke Wesseling GmbH führt. 
 
Der Mietpreis für die Benutzung des Parkhauses Germanusstraße beträgt: 
 
Montag bis Samstag 
 
von 07.00 bis 19.00 Uhr : 
für die ersten beiden Stunden     50 Cent 

pro angefangene Stunde 
 

danach        20 Cent 
pro angefangene 30 Minuten 

 
von 19.00 bis 07.00 Uhr :     20 Cent 

pro angefangene 60 Minuten 
 

Sonn- und Feiertag 
 
Vortag   19.00 Uhr     20 Cent 
bis Folgetag  07.00 Uhr     pro angefangene Stunde 
 
Bei Verlust des Park-Coins ist am Kassenautomat die Taste „Verlorener Coin“ zu 
drücken. Nach Zahlung eines Entgeltes von 15,00 € wird ein Ersatzcoin ausgegeben. 

 

Denken Sie daran: 
Mitgliedsfirmen des Werberinges Wesseling 
e.V. erstatten Ihnen Parkentgelte. 
Hierzu ist der Parkcoin bei den Mitgliedsfirmen 
vorzulegen. Sie erhalten dort einen Rabattcoin. 



§ 2 
Sondervereinbarungen für Dauerparker 

 
Für Dauerparker 
 
beträgt der Mietpreis      22,50 Euro pro Monat im Voraus 
und die Sicherheitsleistung für Transponderkarte  10,00 Euro einmalig. 
 
Für Garagenparker im Untergeschoss 
 
beträgt der Mietpreis      30,00 Euro pro Monat im Voraus, 
die Sicherheitsleistung für Transponderkarte   10,00 Euro einmalig und 
die Sicherheitsleistung für Schlüssel    5,00 Euro einmalig. 
 
Bei Rückgabe der Transponderkarte und des Schlüssels werden die Sicherheiten 
erstattet. 
 
Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum Quartalsende. 
 
 
 

Die Vermieterin 
STADTWERKE WESSELING GMBH 
50389 Wesseling, Brühler Straße 95 

Tel.: 02236 / 9442-0 
 


